
  

Baumbestattung 

„Himmelsgarten“ 

am Hauptfriedhof West 

Anschrift des Friedhofes 

Hauptfriedhof West 

Ernst-Barlach-Straße 8 

36041 Fulda 

 

Besucheradresse für Auskünfte 

Amt für Grünflächen und Stadtservice 

Friedhofsbüro am Zentralfriedhof 

Künzeller Straße 106 

36043 Fulda 

Telefon: + 49 (661) 102-1796 

Telefax: + 49 (661) 102-1791 

E-Mail: friedhof@fulda.de  

Internet: www.fulda.de 

 

 

Idee der Baumbestattung 

 

Die Friedhofsverwaltung hat auf dem 

Hauptfriedhof West die Möglichkeit der 

Baumbestattung geschaffen. Die Baum-be-

stattung unter einem Gemeinschaftsbaum 

ist eine naturnahe Beisetzungsform, bei der 

der Kreislauf der Natur am Symbol eines 

Baumes wiedergegeben wird. Das ermög-

licht ein würdevolles Ruhen im  

ständigen Wandel der Natur. Mit diesem 

Angebot kommt die Stadt Fulda dem 

Wunsch von vielen Bürgerinnen und Bür-

gern nach. Sie möchten, dass ihre Asche 

eine Grundlage für neues Leben bildet – im 

Sinne von „Vergehen und Werden“. Die 

Pflege des Grabes übernimmt das Amt für 

Grünflächen und Stadtservice, sodass die 

Hinterbliebenen hier keine Verpflichtungen 

haben.  

Der Magistrat der Stadt Fulda Telefon: (06 61) 1 02-0  

Schlossstraße 1 Telefax: (06 61) 1 02-22 

22   

36037 Fulda E-Mail:   magi-

strat@fulda.de  

 



 

 

 

 
Vorteile 

 

 Baum als bleibender Bezugspunkt für die 

Trauernden  

 Grabpflege übernimmt das Amt für  

Grünflächen und Stadtservice 

 Nutzung einzelner Abschnitte an einem 

Baum als Familiengrabstätte möglich 

 Bereits zu Lebzeiten kann man sich den Be-

reich an einem Baum aussuchen, an dem 

man später gerne einmal bestattet werden 

möchte. 

 

 

Gebühren 

 

Nutzungsgebühr einschließlich Pflege: 

 

Urnenwahlgrab im Umfeld eines Baumes 

 1.600,00 € 

 

Urnenreihengrab im Umfeld eines Baumes 

    950,00 € 

 

Gedenktäfelchen graviert für Himmelsgarten 

 je  50,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Details 

 

 Verwendung von biologisch abbaubaren 

Urnen 

 Es können Gedenktäfelchen an einem  

speziellen Stein angebracht werden.  

 Das Abstellen von Blumenschmuck, Kerzen 

u. ä. am Grab oder am Gedenkstein ist 

nicht gestattet. 

 

 

Urnenwahlgrab 

 Bestattungsmöglichkeit für jeweils 4 Urnen 

 Nutzungszeit: 40 Jahren 

 Verlängerung durch Zahlung der Ver- 

längerungsgebühr grundsätzlich möglich 

 

 

Urnenreihengrab 

 Grab für eine Urne 

 Nutzungszeit: 20 Jahre 

 Keine Verlängerungsmöglichkeit 

 


